
Gesetzestext 

Den Gesamtsozialversicherungsbeitrag hat der Arbeitgeber zu zahlen. Die Zahlung des vom 

Beschäftigten zu tragenden Teils des Gesamtsozialversicherungsbeitrags gilt als aus dem 

Vermögen des Beschäftigten erbracht. Ist ein Träger der Kranken- oder Rentenversicherung 

oder die Bundesagentur für Arbeit der Arbeitgeber, gilt der jeweils für diesen Leistungsträger 

oder, wenn eine Krankenkasse der Arbeitgeber ist, auch der für die Pflegekasse bestimmte 

Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag als gezahlt; dies gilt für die Beiträge zur 

Rentenversicherung auch im Verhältnis der Träger der Rentenversicherung untereinander. 

Für die Erfüllung der Zahlungspflicht des Arbeitgebers haftet bei einem wirksamen Vertrag 

der Entleiher wie ein selbstschuldnerischer Bürge, soweit ihm Arbeitnehmer gegen Vergütung 

zur Arbeitsleistung überlassen worden sind. Er kann die Zahlung verweigern, solange die 

Einzugsstelle den Arbeitgeber nicht gemahnt hat und die Mahnfrist nicht abgelaufen ist. 

Zahlt der Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt oder Teile des Arbeitsentgelts an den 

Leiharbeitnehmer, obwohl der Vertrag nach § 9 Nr. 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

unwirksam ist, so hat er auch den hierauf entfallenden Gesamtsozialversicherungsbeitrag an 

die Einzugsstelle zu zahlen. Hinsichtlich der Zahlungspflicht nach Satz 3 gilt der Verleiher 

neben dem Entleiher als Arbeitgeber; beide haften insoweit als Gesamtschuldner. (Quelle: 

SGB IV § 28e) 

 


